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Gemeinderatsdrucksache-Nr. 

073a / 2026 

 

Dezernate I und II Datum  02.03.2026 

Bürgermeisteramt  Gz.  100.2-10.24.67-

2/2025-86600/2026 

 Telefon  56-2001 

 
Behandlung Gremium Datum Status 

Entscheidung Gemeinderat 26.03.2026 öffentlich 

        
    

Anlagen 

      

Betreff 

Strategisches Finanzmanagement  

für eine zielorientierte, nachhaltige Stadtentwicklung 2025-2029 
 

 

I. Antrag 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zum vorgesehenen Haus-

haltskonsolidierungsprojekt und der externen Begleitung durch Herrn Prof. Dr. Jür-

gen Kientz, Steinbeis Beratungszentren GmbH, zu. 

2. Es wird gem. § 41 Gemeindeordnung ein beratender Projektausschuss „Strategi-

sches Finanzmanagement“ mit 9 Mitgliedern aus der Mitte des Gemeinderats unter 

Vorsitz des Oberbürgermeisters gebildet, der mit dem Thema Haushaltskonsolidie-

rung und strategisches Finanzmanagement befasst wird.  

 

Folgende Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden durch Wahl widerruflich 

bestellt:  

 Mitglied Stellvertretendes Mitglied 

CDU StR Randecker, Thomas 

StR Troßbach, Christoph 

 

StR Lobmüller, Alexander  

StR Dr. Merkt, Albrecht 

StR Aurich, Thomas  

StR Heinrich, Andreas 

StR Mettendorf, Uwe 

StRin Roth, Elke 

StRin Schnepf, Susanne  

StRin Schmidt, Verena 
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AfD / PRO StR Dr. Benner, Raphael 

 

StRin Mikov, Katharina 

StRin Trautner, Sigrid 

StR Pappert, Thomas 

StRin Pappert, Renate 

StR Schweitzer, Claus  

StR Dagenbach, Alfred 

 

SPD / Die LINKE / 

Die PARTEI 

StR Hinderer, Rainer 

StRin Kugler-Wendt, Marianne 

 

StRin Sagasser-Beil, Tanja 

StR Mayer, Erhard  

StR Pfeifer, Harald  

StR Tabler, Herbert 

StRin Haido, Maria 

StR Wezel, Alexander 

 

GRÜNE / UfHN StR Kimmerle, Holger 

StRin Steidel, Isabell  

 

StRin Babic, Andrea 

StR Filiz, Ferdi  

StR Förderer, Jonathan 

StRin Morschheuser, Ulrike 

StR Höch, Malte  

StRin Rathgeber-Roth, Marion 

 

FWGH StR Burkhardt, Herbert StR Sarpkaya, Musab 

StR Gall, Eugen 

StR Kuhn, Michael 

 

FDP StR Weinmann, Nico StRin Dörr, Sylvia 

StR Friz, Gottfried 

 

 

Das Ausschussmitglied wird bei Verhinderung durch das jeweils benannte stellvertre-

tende Mitglied vertreten (persönliche Stellvertretung). Ist dieses verhindert, wird das 

ordentliche Mitglied durch ein anderes stellvertretendes Mitglied vertreten (Reihenfol-

gestellvertretung). 

3. Der Antrag der CDU-Fraktion AN030/2024 vom 25.08.2024, der Prüfungsantrag der 

FDP-Fraktion zum Haushaltsentwurf 2025/2026, lfd. Nr. 70.1, der Antrag der CDU-

Fraktion AN047/2025 vom 24.08.2025 sowie der Antrag der CDU-Fraktion vom 

27.01.2026 zu DS 022/2026 fließen in das Projekt ein. 

 

II. Sachverhalt 

 

Siehe Drucksache 073/2026. 

 

Hinsichtlich der Projektstruktur schlägt die Verwaltung - wie in DS 073/2026 dargestellt - vor, 

einen separaten beratenden Projektausschuss „Strategisches Finanzmanagement“ mit 9 Mit-

gliedern aus der Mitte des Gemeinderats unter Vorsitz des Oberbürgermeisters zu bilden, 
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der mit dem Thema Haushaltskonsolidierung und strategisches Finanzmanagement befasst 

wird (analog der Vorgehensweise aus dem Jahr 2010 mit der „Arbeitsgruppe Haushalt“).  

 

Auf Basis der 2024 zur Gremienbesetzung gebildeten Zählgemeinschaften ergibt sich fol-

gende Sitzverteilung: 

CDU 2 Mitglieder 

AfD/PRO 1 Mitglied 

SPD/LINKE/PARTEI  2 Mitglieder 

GRÜNE/UfHN  2 Mitglieder 

FWGH  1 Mitglied 

FDP  1 Mitglied 

 

Die Fraktionen haben mittlerweile Vorschläge zur namentlichen Besetzung eingereicht. 

Diese sind unter Antragsziffer 2 ersichtlich.  

 

Sollte eine Einigung über die Zusammensetzung des Ausschusses nicht zustande kommen, 

werden die Mitglieder vom Gemeinderat aufgrund von Wahlvorschlägen nach den Grundsät-

zen der Verhältniswahl unter Bindung an die Wahlvorschläge gewählt. Kommt eine Einigung 

zustande, kann offen gewählt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass sich gegen eine of-

fene Wahl kein Widerspruch erhebt und die Beschlussfassung einstimmig (ohne Stimment-

haltungen) erfolgt. Bei der Ausschussbildung im Wege der Einigung hat der Oberbürgermeis-

ter Stimmrecht, im Falle einer förmlichen Wahl ist er nicht wahlberechtigt. 

 

III. Finanzwirtschaft 

Siehe Drucksache 073/2026. 

 

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben 

Siehe Drucksache 073/2026. 

 

V. Klimarelevante Auswirkungen 

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima. 

 

Begründung: 

- 

 

 

 


